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(A) ren Volksgruppen Namibias ist eines der dunkelsten
Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte, dessen Aufar-
beitungszeit mehr als 100 Jahren überft i l l ig ist.

Der systematische Vernichtungskrieg, der zwischen
1904 bis 1907 auf Befehl der deutschen Reichsregierung
von der sogenannten deutschen Schutztruppe gefiihrt
wurde, kostete Zehntausende Herero, Nama und Ange-
hörige anderer Volksgruppen das Leben. Erstmals wur-
den sogenannte Konzentrat ionslager eingerichtet. in de-
nen v ie le  Menschen zu Tode gequäl t  wurden.

Viel zu lange hat es gedauert,  bis sich die Bundesre-
publik zur Verantwortung zu dem Völkermord deutscher
Kolonialtruppen bekannt hat.

Erst die rot-grüne Bundesregierung hat 2004, veftre-
ten durch d ie  damal ige Entwick lungshi l femin is ter in ,
Frau Wieczorek-Zeul, offiziell r"rm Vergebung gebeten.

Auch ich möchte an dieser Stel le noch einmal aus-
drückl ich sagen: Wir Grüne bekennen uns zur deutschen
Verantwortung fiir den Völkermord an Hereros. Namas
und Angehörigen anderer Volksgruppen.

Ich möchte in diesem Zusanrmenhang aber betonen,
dass eine nur symbolische Übernahme von Verantwor-
tung ohne konkrete und vor al lem der historischen Son-
derbeziehung angemessene Versöhnungsschrit te wenig
wert ist.

Ich frage deshalb die Burndesregierung heute: Was ist
d ieser  Geste der  Entwick lungsmin is ter in  im Jahr  2004
gefolgt? Wo sind ihre konkreten Schrit te für eine ange-
messene Aussöhnune zwischen Namibia und Deutsch-
land?

Bernühungen der  namib ischen Regierung,  d ie  bere i ts
2006 von der  namib ischen Nat iona lversammlung den
Auftrag erhielt ,  mit der Br.rndesregierung in Verhandlun-
gen über Entschädigungen zu treten, sind bislang weit-
gehend ins Leere gelaufen.

Zwar haben sie im November 2007 eine sogenannte
Versöhnungsinit iat ive mit der namibischen Regierung
verabschiedet. Doch umfasst diese Init iat ive bislang nur
Zusagen über weitere Entwicklungsgelder in Höhe von
20 Mil l ionen Euro für die Regionen, in denen die betrof-
fenen Volksgruppen leben.

Sie  sagen dami t  vorweg ohne Dia log,  rvas ihnen , ,d ie
Versöhnung" wert ist.  Das stößt zurecht auf Widerspruch
auf der namibischen Seite der Hereros und andere. Und
das s ieht  fas t  so aus,  a ls  wol l te  d ie  Bundesreg ierung s ich
von ihrer - wie Frau Wieczorek-Zeul es 2004 nannte -

, ,h is tor isch-po l i t ischen"  und, ,mora l isch-eth ischen"  Ver-
antwortung fre i kau fen.

Ich meine:  Das is t  eher  e in  unmora l isches und vö l l ig
unzureichendes Angebot für eine Aussöhnr-rng.

Notwendig ist endl ich ein umfassender und ergebnis-
offener Dialog zur gemeinsamen Aufarbeitung der Ver-
gangenheit,  aus dem dann gemeinsame Init iat iven zur
Versöhnung erwachsen können. Wir können doch nicht
mit einer großen Rede Erwarlungen auf der namibischen
Seit.e schüren und dann 20 Mil l ionen Euro anbieten. So
istfeine Versöhnung rnögl ich. So verstärken wir nur die

Enttäuschung und überbrücken gerade nicht die beste-
henden Gräben. Im Gegentei l :  Wir laufen Gefahr. sie so-
gar noch zu vert iefen.

Nicht dass sie mich falsch verstehen: Es geht mir ge-
rade n icht  um Geld -  oder  um mehr  Celd .  Es geht  uns in
unserem Antrag darunr: Endlich einen breit  angelegten
Dialog auf Ebene des Parlamentes - nicht der Regierung -

zu beginnen.  E inen Dia log,  der  ers t  mal  ergebnisof fen is t
und der  versucht .  v ie le  Ebenen der  gesel lschaf t l ichen
Versöhnung e inzubez iehen.  Bei  dem es aber  eben n icht
sofor t  und unnr i t te lbar  um mater ie l le  Wiedersutmachunrr
gehen so l l ,  w ie  s ie  es vorsch lagen.

Auch ihr Antrag widerspricht einer wirkl ich partner-
schaft l ich entwickelten Agenda, weil  er schon jetzt ein-
seit ig konkrete Vorgaben nennt - sich fest legt auf das,
was vor  a l lem e ine Sei te ,  näml ich Chief  R i ruako und
seine Anhänger  wol len.

Wir greifen mit unserem Antrag die Init iat ive des Prä-
sidenten der namibischen Nationalversammlung, Theo-
Ben-Gurirab, auf und wollen der namibischen National-
versammlung einen unfassenden deutsch-namibischen
Parlamentarier-Dialog anbieten, auf unserer Seite hoch-
rangig gefi ihrt durch das Präsidium des Deutschen Bun-
destages.

Deshalb  hät te  ich rn i r  auch sehr  gewünscht ,  dass wi r
d iesen Ant rag h ier  in ter f rakt ione l l  verabschiedet  hät ten
-  Le ider  waren s ie  dazu n icht  bere i t .  S ie  -  meine Damen
und Herren -  von der  Koal i t ion n icht ,  wei l  s ie  Angst  ha-
ben,  es könnten nrehr  a ls  20 Mi l l ionen dabei  herauskom-
men.  Und s ie  von der  L inken.  wei l  s ie  s ich schon je tz t
festgelegt haben, dass es mehr sein muss. Auch wenn ich
festha l ten wi l l ,  dass s ie  immerh in  [ iber  ihren Ant rag h in-
aus zu solch einenr Dialog bereit  gewesen wären.

Ich f inde das a l les  beschärnend,  Die  namib ische Sei te
wartet auf einen ehrl ichen und ernstgemeinten Dialog,
der nicht nur die Chance bietet, den begangenen Völker-
mord in das geschichtl iches Bewusstsein der deutschen
Gesellschaft zu bringen, sondern viel leicht auch zur
Aussöhnung zwischen den verschiedenen Volksgruppen
auf der namibischen Seite beitragen kann.

Noch is t  es  für  e inen so lchen Dia log n icht  zu spät .
Lassen sie uns auf diesern Wese unserer Verantwortune
Rechnung t ragen.

Anlage 6

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des Antrags: Sorgerechtsregelung
für Nichtverheiratete reformieren (Tagesord-
nungspunk t  l 9 )

Ute Granold (CDU/CSU). Wir beraten heute in ers-
ter Lesung den Antrag der Grünen, der sich mit der elter-
l ichen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern be-
fasst.

Lassen Sie mich zunächst die heutige Rechtslage
sk izz ieren:

(c)

(B) (D)
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( A ) Bis zur Kindschaftsrechtsreform 1998 stand dem Va-
ter nur dann das gemeinsame Sorgerecht zu, wenn er
zum Zeitpunkt der Geburl mit der Mutter verheiratet war
oder beide nach der Geburt heirateten. Mit dem Inkraft-
treten der Kindschaftsrechtsreform wurden die bis dahin
geltenden Unterschiede zwischen ehelichen und nicht-
ehel ichen Kindern weitestgehend aufgehoben. Dies hatte
zur Folge, dass sich auch im Bereich der elterl ichen
Sorge deutl iche Verbesserungen ergaben. Nicht mitei-
nander verheiratete Eltern haben seitdem die Möglich-
keit ,  die gemeinsame elterl iche Sorge auszuüben, wenn
sie übereinstimmende Sorgeerklärungen abgeben. Lehnt
die Mutter die gemeinsame Sorge al lerdings ab, hat sie
weiterhin die Al leinsorge.

Der Gesetzgeber hatte damals bewusst die gemein-
same elterl iche Sorge von der Zustimmung der Mutter
abhängig gemacht, da er die Lebenssituationen, in die
n ichtehel iche Kinder  h ine ingeboren werden,  a ls  weniger
s tab i l  e ingeschätz that  a ls  d ie  ehel icher  I ( inder .  Wir  kön-
nen n icht  in  jedem Fal l  davon ausgehen,  dass d ie  E l tern
bere i t  und in  der  Lage s ind,  zum Wohl  des Kindes zu ko-
operieren. Die gemeinsarne Sorge wird daher davon ab-
hängig gemacht, dass die Eltern ihre Übereinstimmung
und Kooperationsbereitschaft durch die Abgabe von
Sorgeerklärungen dokumentieren.

Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Urtei l
vom 29. Januar 2003 dem Gesetzgeber aufgegeben, bis
Ende 2003 eine Übergangsregelung für Eltern zu schaf-
fen, die mit ihrem nichtehelichen Kind zusammengelebt,
sich aber noch vor Inkrafttreten des Kindschaftsrechtsre-
formgesetzes getrennt hatten. Der Gesetzgeber hat da-
rauflr in die vom Bundesverfassungsgericht monierte Ge-
setzeslücke durch eine Übergangsregelung geschlossen.
Nichtsorgeberechtigte Väter, die sich vor dem l.  Jul i
1998 get rennt  und mi t  ih ren Kindern e in  Fami l ien leben
im Sinne e iner  ta tsäch l ichen gemeinsamen e l ter l ichen
Sorge geführt haben, ohne jedoch Letztere wegen der
damals geltenden Gesetzeslage durch Sorgeerklärungen
rechtl ich absichern zu können, konnten in der Folge die
Sorgeerklärung der verweigernden Mutter beim Fami-
l iengericht ersetzen lassen, wenn dies dern Kindeswohl
d iente.

Im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht die
geltende gesetzl iche Regelung zum Sorgerecht nicht
m itei nander verhe i rateter E ltern fii r verfassu n gskonform
erklärt. Zur Begründung hat es irn Wesentlichen ange-
f i ihrt,  dass die gesetzgeberischen Annahmen mangels
empirischer Daten im Zeitpunkt des Urteils nicht in
Zweifel gezogen werden könnten. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in seiner Entscheidung jedoch zugleich
festgestellt, dass der Gesetzgeber verpflichtet ist, die tat-
sächl iche Entwicklung zu beobachten und zu prüfen, ob
die gesetzl ichen Annahmen auch vor der Wirkl ichkeit
Bestand haben.

Das geltende Recht geht davon aus, dass sich eine
Mutter nur ausnahmsweise dem Wunsch des Vaters nach
einer gemeinsamen Sorge verweigert,  das heißt wenn sie
dafi ir  schwerwiegende Gründe hat und das Wohl ihres
Kindes schützen wi l l .  In  d iesem Sinne hat  auch d ie
75.  Just izmin is terkonferer rz  im Juni  2004 das Bundes-

jus t izmin is ter iurn  aufgeforder t ,  zu prüfen,  ob es nach In-  (C)
krafttreten des Gesetzes zur Umsetzung famil ienrechtl i -
cher Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
notwendig sei,  für nicht miteinander verheiratete Eltern,
d ie  s ich nach dem l .  Ju l i  1998 get rennt  haben,  e in  ge-
r icht l ich begründetes gemeinsames Sorgerecht zu schaf-
fen, wenn sie längere Zeit in häusl icher Gemeinschaft
mit dem Kind gelebt haben und dies dem Kindeswohl
dient.

Die gesel lschaft l iche Reali tat von Famil ie hat sich in
den vergangenen Jahren, vor al lem im großstädtischen
Bereich, durchaus weiter verändert.  Neben der . ,klassi-
schen" Famil ienstruktur haben sich zunehmend neue Fa-
mi l ienformen herausgebi ldet .  Immer mehr  K inder  leben
in nichtehelichen Lebensgemeinschaften. In Deutschland
wird heute ein Drit tel al ler Kinder nichtehelich geboren,
in den neuen Bundesländern und vielen Großstädten sind
es sogar mehr als die Hälfte. Vor dem Hintergrund der ge-
se l lschaf t l ichen Veränderungen ergeben s ich neue rechts-
po l i t ische Herausforderungen.  Aus Sicht  der  [Jn ion muss
bei  a l len Fragen s te ts  das Kindeswohl  an ers ter  Ste l le  s te-
hen. Dieses stel l t  den entscheidenden Maßstab f i . i r  et-
waige gesetzgeber ische In i t ia t iven dar .  Auch mi t  B l ick
auf das elterl iche Sorgerecht stel len sich daher die zentra-
len Fragen: Worin besteht das Kindeswohl, und was ent-
spr icht  ihm?

Das Grundgesetzenthält hierzu eine wichtige Wertent-
scheidung: Mit dem Elternrecht nach Art.6 Abs. 2 GG hat
der Verfassungsgeber zum Ausdruck gebracht, dass es
grundsätzl ich im Interesse des Kindes ist,  mit Vater und
Mutter aufzuwachsen. Dies hat das Bundesverfassungs- (D)
gericht mit seiner jüngsten E,ntscheidung vom L Apri l
2008 zur Durchsetzung des Umgangsrechts noch einmal
bestät igt.  Darüber hinaus benötigt das Kind jedoch auch
Stabi l i tät und Kontinuität.  Vater und Mutter müssen be-
re i t  und auch dazu in  der  Lage se in ,  zum Wohle des Kin-
des zusammenzuwirken.  Andernfa l ls ,  das he ißt  in  den
Fäl len,  in  denen d ie  E l tern  n icht  zusammen- ,  sondern
v ie l rnehr  gegeneinander  wi rken,  is t  es  in  der  Regel  f i i r  das
Kind besser ,  dass das Sorgerecht  a l le ine be i  der  Mut ter
l iegt .

Von einer solchen, auf Vertrauen und Kooperation an-
gelegten Beziehung zwischen Vater und Mutter geht das
Gesetz grundsätzl ich nur bei der Ehe aus; denn hier zei-
gen El tern ,  dass s ie  auf  Dauer  zusammenleben,  gemein-
sam Kinder erziehen und in jeder Lebenslage füreinan-
der einstehen wollen. Bei nichtehelichen Beziehungen
kann danach hingegen nicht von vornherein angenom-
men werden, dass die Eltemtei le dauerhaft bereit  und in
der Lage sind, zum Wohle des Kindes zusammenzuwir-
ken. Dies gi l t  erst recht für solche Lebenssituationen, in
denen Vater und Mutter nicht einmal zusammenleben.
Die gemeinsame Sorge wi rd  daher  in  d iesen Fäl len da-
von abhängig gernacht, dass die Eltern ihre entspre-
chende Kooperationsbereitschaft durch die Abgabe von
Sorgeerklärungen dokumentieren.

Mit der Herausbildung neuer Formen des famil iären
Zusammenlebens hat  s ich g le ichze i t ig  d ie  Rol le  der  Vä-
ter ganz erheblich verändert.  Entgegen eines lange ver-
breiteten Vorurlei ls wollen auch nichteheliche Väter Ver-

(B)
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(A) antwortung fiir ihre Kinder übernehmen und sich an der
Erziehung ihres Kindes engagiert betei l igen. Insofern
stimme ich dem Antrag der Grünen grundsätzlich zu:
Auch diese Väter haben ein natürl iches Elternrecht, das
ihnen nur bei schwerwiegenden Einwänden und aus
Gründen des Kindeswohls verweigert werden sol l te. Der
heute zur Beratung stehende Antrag schlägt deshalb vor,
dass die gemeinsame Sorge bei nicht miteinander verhei-
rateten Eltern künft ig unter bestimmten Bedingungen
auch durch gerichtl iche Entscheidung begründet werden
kann. Dies ist aus unserer Sicht ein moderater Vorschlag,
der  durchaus d iskuss ionswürd ig  is t .  A l lerd ings is t  zu be-
rücksichtigen, dass es sich hier um eine gravierende
Neuregelung handeln würde. Deshalb darf eine solche
erst und nur aufgrund einer umfangreichen Datenbasis
erfolgen.

Leider wissen wir derzeit  immer noch zu wenig über
die Lebenssituation der betroffenen Väter, Mütter und
Kinder. Daran hat auch eine Umfrage des Bundesjustiz-
ministeriums bei Rechtsanwälten und Jugendämtern im
Herbst 2006 nichts geändert.  Stat ist isch belegt ist ledig-
f ich seit  2004, dass etwa 45 Prozent al ler nicht miteinan-
der verheirateten Paare gemeinsame Sorgeerklärungen
abgegeben haben. Die Gründe, warum 55 Prozent dies
nicht getan haben, waren hingegen vielf t i l t ig. Im Übri-
gen handelte es sich hierbei auch nicht um eine Untersu-
chung, die wissenschaft l ichen Anforderungen genügt.
Deshalb plädiere ich dafi i r ,  jetzt keine vorschnelle Ent-
scheidung zu treffen. Stattdessen wollerr wir ergänzend
zu den b isher igen Erhebungen e ine wissenschaf t l iche
Untersuchung in Auftrag geben. Das Bundesministeriunr
der Justiz erarbeitet bereits ein Forschungsdesign und
wird auf dieser Grundlage tät ig werden.

Da uns a ls  Union d ieses Thema -  vor  a l lem auch im
Interesse der Kinder - sehr wichtig ist,  drängen wir da-
rauf, dass dieser Auftrag zeitnah ausgeschrieben und
vergeben wi rd .  lch  b in  zuvers icht l ich ,  dass wi r  in  d ieser
Frage schon in Kürze Konkretes vorweisen können. Zu-
mindest zum derzeit igen Zeitpunkt lehnen wir jedoch

aus genannten Gründen eine Gesetzesänderung ab.

Christ ine Lambrecht (SPD) In ihrem Antrag,,Sor-
gerechtsregelun g für N ichtverhe iratete refo rm i eren" for-
dert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Bundesre-
gierung dazu auf, den Entwurf eines Gesetzes zur
Anderung des $ 1626 a BGB, der das Sorgerecht nicht
verheirateter Eltern betr i f f t ,  vorzulegen. Seit der Kind-
schaftsrechtsreform im Jahr 1998 sieht das Gesetz vor,
dass nichtverheiratete Eltern das gemeinsame Sorgerecht
nur dann erhalten können, wenn die Eltern erklären, dass
sie entweder die Sorge gemeinsam übernehmen wollen
oder einander heiraten. Ansonsten bleibt es aber immer
bei der Regelung, dass die Mutter das Sorgerecht behält.
Es betr i f f t  die wesentl ichen Entscheidungen im Leben
des Kindes, das Aufenthaltsbestimmungsrecht, die Vor-
namensgebung,  Fest legung der  Rel ig ion,  E inwi l l igung
in die ärztliche Behandlung, Anmeldung zur Kinderta-
gesstätte, Schule usw. Nur in den seltenen Fäl len, dass
der Mutter das Sorgerecht entzogen wurde oder sie aus
praktischen oder rechtl ichen Gründen selbst nicht in der

Lage ist, die Sorge auszuüben, kann der Vater sein eige-
nes Sorgerecht erwirken.

Gleichzeitie fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
. r ^ ^ -

nen eine Offnung der bisherigen Regelung dahin ge-
hend,  dass e in  Anspruch auf  ger icht l iche Einze l fa l lent -
scheidung zum gemeinsamen Sorgerecht  mögl ich wi rd .
S ie  fordern e ine neue Regelung,  wonach e ine ger icht l i -
che Einzelfal lentscheidung zugunsten des gemeinsamen
Sorgerechts auch gegen den ausdrückl ichen Wil len der
Mut ter  mögl ich is t .  E in igen s ich a lso d ie  E l tern te i le  aus
welchen Gr t inden auch immer n icht  darauf ,  e ine e inver-
nehml iche Sorgeerk lärung abzugeben,  b le ib t  es  b is lang
beim a l le in igen Sorgerecht  für  d ie  Mut ter .  Dem lag be i
der  Reform 1998 d ie  Annahme zugrunde,  dass e in  gegen
den Wil len der Mutter erzwungenes Sorgerecht nicht
dem Wohl des Kindes entsprechen kann. Diese Regelung
hat das Bundesverfassungsgericht auch in seinem Urtei l
vom 29. Januar 2003 als verfassungskonform bestät igt.
Der Gesetzgeber kommt aber seiner Verantwortung
nach, zu prüfen, ob es Gründe gibt, die für die Anderung
der Regelung sprechen und in wie vielen Fäl len ein ge-
meinsames Sorgerecht der unverheirateten Eltern dem
Kindeswohl entspricht. Die Gründe, aus denen es nicht
zu einem gemeinsamen Sorgerecht kommt, mögen viel-
f t i f t ig sein, sowohl bei Eltern, die niemals eine Bezie-
hung hatten, als auch bei solchen, die zusammenleben.
Tatsächl ich kann man sagen, dass die Famil ienformen in
Deutsch land v ie l f t i l t iger  werden,  d ie  Zahl  der  n ichtehel i -
chen Lebensgemeinschaf ten rn i t  K indern s te ig t  und d ie
Urrterschiede in der l-eberrsweise zwischen verheirateten
und n ichtverhe i ra te ten Paaren insgesamt ger inger  wer-
den .

Und in der Tat gibt es ein gewandeltes Selbstver-
ständnis von Vätern, die sich zu ihrer Erziehungsverant-
wortung bekennen, Umgangs- und Unterhaltspfl ichten
erf i i l len und bereit  sind, al l tägl iche Verantwortung f i i r
ihre Kinder zu übernehmen, also auch für die wesentl i-
chen Entscheidungen im Leben des Kindes,  d ie  das Sor-
gerecht betreffen.

In seinem Urtei l  vom 29. Januar 2003 hat das Bundes-
verfassungsgericht dem Gesetzgeber al lerdings keine
Vorgaben gemacht, wie er den Prüfauftrag erfüllt. Insbe-
sondere hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetz-
geber nicht aufgegeben, bereits im Jahr 2003 eine wissen-
schaft l iche Untersuchung in Auftrag zu geben. In seinen
Urtei lsgründen hat es festgestel l t ,  dass angesichts der neu
geschaffenen Rechtsform zLrm damaligen Zeitpunkt des
Urte i ls  noch ke ine t ragf t ih igen empi r ischen Aussagen
mögl ich waren,  verg le iche BVer fGE 107,  150 f f . ,  179 f .
So fehlten insbesondere gesicherte Erkenntnisse darüber,
ob es trotz der neu geschaffenen Möglichkeit gemeinsa-
mer Sorgetragung von Eltern eines nichtehelichen Kindes
dauerhaf t  e ine beacht l iche Zahl  von Fäl len g ib t ,  in  denen
es be i  Zusammenleben der  E l tern  mi t  dem Kind n icht  zu
einer gemeinsamen Sorge kommt, und welche Gründe
hier f i i r  maßgebl ich s ind.

Die bisherigen wissenschaft l ichen Untersuchungen
nähern sich diesen beiden Fragen durch eine BefragunB,
die mittels Fragebögen bei Jugendämtern durchgeführt
wurde;  zum Beisp ie l  F ink,  , ,D ie  Verwi rk l ichung des Kin-

(c)

(B) ( D )



1 8 4 3 8 Dett tscher Br, rndestag- l6 Wahlper iode- 172.  Si tzung Ber l  in.  Donnerstarg.  derr  26 . luni  2008

( A ) deswohls im Sorgerecht für nichtverheiratete Eltern",
Seite 136 ff .  Hierdurch kann man sicherl ich einen gewis-
sen Einb l ick  in  d ie  Häuf igke i t  d ieser  Fä l le  und d ie  Mot iv -
Iage der Mütter bekommen. Die Befragung im Rahmen
dieser Untersuchungsmethode bezog sich nicht auf be-
lastbare stat ist ische Daten, sondern beruhte auf Eindrü-
cken, Erinnerungen und Schätzungen dri t ter Personen. Es
handelt sich nicht um eine ausreichend gesicherte empi-
r ische Untersuchung. Um belastbare Erkenntnisse zur
wahren Motivlage der Mütter zu erhalten, müssten die be-
troffenen Mütter und Väter vielmehr durch geschulte In-
terviewer gezielt und direkt befragt werden. Aus diesem
Grund beabsichtigt das Bundesministerium der Justiz,
nunmehr eine entsprechende wissenschaft l iche Untersu-
chung in Auftrag zu geben.

Bei der Klage des Vaters sol l  nach Meinung der Frak-
t ion Bündnis 90/Die Grünen die gerichtl iche Prüfung f i i r
al le Fäl le gelten, in denen der Vater seinen Antei l  an el-
terl icher Fürsorge erfül l t  oder dies tun wil l ,  aber bislang
nur daran gehindert wurde. Eine solche Klage des Vaters
sol l  nach dem Antrag im Wesentl ichen voraussetzen,
dass der Vater seinen Antei l  an elterl icher Fürsorge er-
fü l l t ,  d ie  Mut ter  s ich jedoch aus k indeswohl f remden
Gründen weigert,  eine gemeinsame Sorgeerklärung ab-
zugeben. Bevor es jedoch zu einer so weitreichenden,
unter Umständen gegen die Interessen al leinerziehender
Mütter gerichteten Regelung kommt, sol l te auf jeden
Fall  zuerst die vom Bundesjustizministerium in Auftrag
gegebene wissenschaft l iche Untersuchung sorgft i l t ig
ausgewertet werden. Es muss selbstverständl ich sein, zu-
nächst mehr über die Motivlagen der Mütter zu erfahren,
warum diese nicht mit einem gemeinsamen Sorgerecht
einverstanden sind. Dies entspricht auch dem Kindes-
wohl. Es ist davon auszugehen, dass die Mütter sich
nicht ohne Grund weigern werden, eine gemeinsame
Sorgeerklärung abzugeben. Nicht klar in dem Antrag ist,
warum der Gesetzgeber diesen Müttern von vorneherein
misstrauen sol l te. Daher lehnen wir den Antrae ab.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP)
Unter dem Stichwoft , ,Sorgerechtserklärung f i i r  Nicht-
verheiratete reformieren" verbirgt sich ein seit  langem
bekanntes und hoch sens ib les Thema.  E ine Behandlung
dieses Themas um diese späte Uhrzeit wird der schwieri-
gen Materie kaum gerecht.

Mit dem Kindschaftsrechtsreformgesetz aus dem Jahr
1998 wurde unter anderem das Sorgerecht in Deutsch-
land neu geregelt.  Die Vorbereitungen dieses Gesetzent-
wurfes habe ich als damalige Bundesjustizministerin in-
tensiv und leidenschaft l ich begleitet.  Vor der Reform
stand die elterl iche Sorge bei einem nichtehelichen Kind
al lein der Mutter zu. Eine gemeinsame Sorgetragung f i i r
das nichteheliche Kind war gar nicht vorgesehen. Erst
durch die Kindschaftsrechtsrefonn wurde die Eigenver-
antwortung der nichtehelichen Lebenspartner gestärkt.
Seit diesem Zeitpunkt haben nicht miteinander verheira-
tete Eltern eines Kindes dann die gemeinsame elterl iche
Sorge,  wenn d ie  be iden El tern te i le  übere inst immende
Sorgeerklärungen abgegeben haben oder wenn sie einan-
der heiraten. Fehlen solche übereinstirrrmenden Sorgeer-
k lärungen,  hat  d ie  Mut ter  d ie  a l le in ige e l ter l iche Sorge.

Diese Neuregelung war  damals  e in  wicht iger  und bedeu-  (C)
tender  Schr i t t  h in  zur  gemeinsamen Sorge,  um dem Kin-
deswohl gerecht zu werden.

Der Gesetzgeber hat die gemeinsame Sorge bei un-
verh e i rateten E lterntei I en zu m dam al i gen Zeitpunkt ganz
bewusst von der Zustimmung beider Elterntei le abhän-
gig gemacht. In den meisten Fäl len, in denen der Vater
die elterl iche Sorge mitbeansprucht, zum Beispiel inner-
halb nichtehelicher Lebensgemeinschaften, dürfte die
Mutter auch mit der Abgabe einer Sorgeerklärung ein-
verstanden sein. Daneben gibt es auch Fäl le, in denen die
Eltern zusammenleben und der Vater die elterl iche Sorge
faktisch wahrnimmt, ohne die rechtl iche Al leinsorge der
Mutter zu beanstanden. Hinsichtl ich dieser Fäl le wirf t
die aktuel le Rechtslage keine praktischen Probleme auf.
Schwierigkeiten bietet die aktuel le Rechtslage höchstens
in Fäl len, in denen der Vater ein gemeinsames Sorge-
recht wünscht, die Mutter jedoch keine Sorgeerklärung
abgibt.

N ichtehel iche Kinder  werden aber  n icht  nur  in  in tak-
ten n ichtehel ichen Lebensgemeinschaf ten geboren,  son-
dern s ind eben of tnra ls  auch das Ergebnis  sporad ischer
und ins tab i ler  Bez iehungen.  E ine gemeinsame e l ter l iche
Sorge setzt jedoch Übereinstimmung und Kooperations-
bereitschaft der Eltern voraus. Das Bundesverfassungs-
gericht hat insoweit bereits klargestel l t ,  dass ein gemein-
sames Sorgerecht eine ,, tragfühige soziale Beziehung der
Eltern zueinander" und ..ein Mindestmaß an Überein-
s t immung"  voraussetZ;  BVer fG,  NJW 1995,2155.  S ind
diese Voraussetzungen nicht erfül l t ,  ist ein gemeinsames
Sorgerecht gerade vor dem Hintergrund des Kindes- (D)
wohls zumindest fragl ich. Wenn eine Mutter eine ge-
meinsame Sorgeerklärung verweigert,  ist zunächst da-
von auszugehen, dass schwerwiegende Gründe f i i r  diese
Entscheidung vorl iegen und es kein Missbrauch der
Machtposit ion gegenüber dem Vater ist.

Auch das Bundesver fassungsger icht  hat  in  se inem Ur-
te i l  im Jahre 2003 BVer fG,  NJW 2003,  955 -  d iese ge-
fundene Regelung ft l r  verfassr-rngskonform erklärt.  Der
Gesetzgeber sei jedoch verpfl ichtet, die tatsächl iche Ent-
wicklung zu beobachten und zu prüfen, ob die der Rege-
lung zugrunde l iegenden Annahmen auch der  Wirk l ich-
keit  entsprechen. Die Bundesregierung hat vor diesem
Hintergrund eine Rechtsvergleichung der EU-Mitgl ied-
staaten untereinander durchgefi ihrt.  Das Statist ische
Bundesamt erfasst seit  2004 die Zahl der gemeinsamen
Sorgeerklärungen, und das Bundesjustizministerium hat
eine nicht repräsentative Umfrage bei Jugendämtern und
Rechtsanwälten durchgeäihrt.  Al le diese Maßnahmen
sind jedoch letztendl ich nicht geeignet, abschl ießend den
Prüfauftrag des Bundesverfassungsgerichtes zu erfiillen.
Hier besteht noch dringender Nachholbedarf.  Vor der
Klärung dieser Grundlagen wird es jedoch schwer zube-
urlei len sein, inwieweit überhaupt Reformbedarf besteht.

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen,
s te l l t  d iese se lbsts tändige Entscheidung der  Müt ter ,  ob
tragft ihige Gründe gegen die gemeinsame Sorgeerklä-
rung sprechen, nun infrage. Denr Vater sol l  eine gericht-
l iche Einze l fa l lentscheidung zur  Er langung der  gemein-
samen Sorge gegen den Wil len der Mutter eingeräumt

(B)
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(A) werden. An diesem Punkt stellen sich die Fragen: Inwie-
weit wird die Sorgeerklärung tatsächlich als Machtposi-
tion gegenüber dem Vater missbraucht? Was bringt eine
geme-iniame Sorge, wenn keine Übereinstimmuig und
Kooperationsbereitschaft der Eltern besteht? Was bringt
das gemeinsame Sorgerecht insbesondere dem betroffe-
nen Kind? Ist dem Kindeswohl, das im Mittelpunkt der
Überlegungen stehen muss, damit wirklich gedient? -
Eine Sachverständigenanhörung des Rechtsausschusses,
die zu diesem Antrag dringend geboten erscheint, wird
sich mit diesen offenen Problemstellungen auseinander-
setzen müssen. Auch die von dem Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen nicht umfassten, aber in der
Rechtswissenschaft diskutierten Modelle einer pauscha-
len gesetzlichen Zuweisung der gemeinsamen Sorge an
beide rechtl ichen Elternteile oder die gemeinsame Sorge
kraft Gesetzes bei zusammenlebenden Elternteilen ge-
hört in diese Diskussion mit einbezogen, auch wenn die
FDP-Fraktion sie nicht präferiert.

Jörn Wunderlich (DIE LINKD. Die Grünen fordern
in ihrem Antrag die Einfi jhrung der Möglichkeit einer
gerichtl ichen Überprüfung der Weigerung der Mutter,
eine gemeinsame Sorgeerklärung mit dem Vater des
Kindes abzugeben. Die gen-reinsame elterl iche Sorge bei
unverheirateten Eltern wurde mit der Kindschaftsrechts-
reform 1998 eingeführt. Sie kann durch gemeinsame
Sorgeerklärung begründet werden. Wenn die unverheira-
tete Mutter der gemeinsamen Sorgeerklärung nicht zu-
st immt,  behäl t  s ie das al le in ige Sorgerecht,  I  1626 a
BGB.

In einer intakten Paarbeziehung bzw. E,invernehm-
lichkeit der unverheirateten Eltern wird in der Regel die
gemeinsame Sorge erklärt. Wir wissen doch viel zu we-
nig über die Gründe, warum Eltern die gemeinsame
Sorge nicht erklären. Zu diesem Ergebnis kam auch eine
Umfrage des Bundesn'rinisteriums der Justiz unter
400 Jugendämtern und Rechtsanwälten. Zwar erklären
über 50 Prozent der unverheirateten Eltern die gemein-
same Sorge, aus dieser Zahl lässt sich aber nicht schlie-
ßen, dass die übrigen Eltern wegen einer Weigerung der
Mütter auf die Abgabe einer gemeinsamen Sorgeerklä-
rung verzichten. Wir brauchen belastbare Ergebnisse,
bevor gesetzliche Neuregelungen angestrebt werden.

Natürlich ist der Wunsch, Kindern zu errnöglichen,
Kontakt zu beiden Eltern zu haben und von beiden El-
tern sowohl f inanziell als auch tatsächlich versorgt und
erzogen zu werden, ein frommer Wunsch. Gerade in den
stritt igen Fällen ist die Frage, wie weit der Gesetzgeber
wirklich eingreifen kann. Nicht nur die Durchsetzung
der gemeinsamen elterl ichen Sorge stößt an ihre Gren-
zen, sondern auch die Durchsetzung der tatsächlichen
Übernahme von Verantwortung für ein Kind gegen den
Wil len eines El terntei les.

Darauf hat auch das Bundesverfassungsgericht vor
kurzem hingewiesen, als es um die Pfl icht eines Vaters
zum Umgang mit seinem Kind ging. Ein erzwungener
Umgang, dem ein Vater nur widerwil l ig nachkommt,
kann für ein Kind traumatisierend sein, argumentierte
das Gericht. Eine erzwungene gemeinsame Sorge kann

eventuel l  ähnl iche Wirkungen haben. Außerdem muss
darüber diskutiert werden, ob der Vorschlag des Antrags
überhaupt praktikabel ist.  Eine Regelung über die elterl i -
che Sorge, die nicht im Einvernehmen der Eltern erreicht
werden kann, entspricht nach den Erfahrungen in der
Prax is  gerade n icht  dem Kindeswohl .

Auch Argumente des Bundesverfassungsgerichts
sprechen f i j r  diese Auffassung, Entscheidung vom
29. Januar 2003, ich zit iere:

Der Gesetzgeber durfte davon ausgehen, dass eine
gegen den Wi l len e ines El tern te i ls  erzwungene ge-
meinsame Sorge regelmäßig mi t  mehr  Nachte i len
als Vortei len f i i r  das Kind verbunden ist.  Die ge-
meinsame Sorge setzt im Interesse des Kindes ein
Mindestmaß an Übereinstimmung zwischen den El-
tern voraus. Dass hierdurch der Zugang des Vaters
eines nichtehelichen Kindes zur elterl ichen Sorge
auch von der Bereitschaft der Mutter abhängt, mit
ihm gemeinsam Sorge zu tragen, ist verfassungs-
rechtl ich nicht zu beanstanden. Auch die Mutter
kann ohne Bereitschaft des Vaters nicht mit ihm die
Sorge für das Kind tei len. Beide Eltern erhalten da-
nri t  gleichermaßen Zugang zur gemeinsamen Sorge
nur ,  wenn s ie  d ies übere inst immend wol len.  H ier in
l iegt al lein keine unberechtigte Einschränkung des
väterl  ichen Elternrechts.

Durch die Einf i ihrung eines Überprüfungsverfahrens,
wie es d ie  Grünen vorsch lagen,  wi rd  das Kindeswohl  in-
s t rumenta l is ier t  und zum Spie lba l l  der  E l tern in teressen.
Ein  ent täuschter  Vater ,  der  s ich v ie l le icht  e ine Bez iehung
mi t  der  Mut ter  gewünscht  hat ,  bekommt so e in  Druck-
mittel i . iber das Kind in die Hand. Oder gar wenn das
Kind aus einer Vergewalt igung entstanden ist;  sol l  die
Mutter wirkl ich befi i rchten müssen, dass der Vergewalt i-
ger das Sorgerechtsüberprüfungsverfahren einleitet?
Sollen die Jugendämter und Famil iengerichte abwägen,
ob die gemeinsame elterl iche Sorge in einem solchen
Fall  dem Kindeswohl entspricht, wenn zum Beispiel Ge-
walt gegen das Kind nicht zu erwarten ist? Welche
Gründe der Mutter, keine gemeinsame Sorge zu wollen,
können überhaupt als Gründe des Kindeswohles aner-
kannt werden? Das al les muss diskutiert werden, der
Vorschlag der Grünen kann auf keinen Fal l  der Weisheit
letzter Schluss sein.

Wenn das Kindeswohl  pr inz ip ie l l  über  Erwachsenen-
interessen gestel l t  wird, kann es eben auch f i i r  Erwach-
senenin teressen missbraucht  werden.  E ine Untersuchung
des Bundesmin is ter iums der  Just iz  führ t  a ls  e inen Grund
der  feh lenden gemeinsamen Sorgeerk lärung an,  dass d ie
El tern über  d ie  recht l ichen Folgen sehr  häuf ig  n icht  aus-
reichend informierl  seien. Hier muss angesetzt werden.
Vor  n icht  a l lzu v ie len Jahren s tanden Kinder  led iger
Mütter noch unter Amtsvormundschaft des Jugendam-
tes, weil  man ihnen nicht zutraute, eigenständig und
überlegt im Sinne des Kindes zu entscheiden. Darüber
s ind wi r  inzwischen h inaus.  Deshalb  g i l t  es ,  Lösungen
zu f inden, die Kindeswohl und Elterninteressen berück-
sichtigen, umfassende Beratung und Unterstützung von
Eltern und geschultes Fachpersonal vor Ort anzubieten,
die bei Konflikten auch vermitteln und Lösunsen aufzei-

(c)

(B) (D)
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(A) gen können. Und nicht gerichtl ich erzwungenes Sorge-
recht. Uber weitere Schrit te kann man nachdenken.
wenn das Ergebnis der vom Justizministerium beabsich-
t igten wissenschaft l ichen Untersuchung vorl iegt.

Ekin Deligöz (BÜil'o,\'/s 90 DIE GR(',ÄE,\7 Seit
der Kindschaftsrechtsreform 1998, aber auch seit  2003,
als das Bundesverfassungsgericht über den $ 1626 a zu
befinden hatte, haben sich unsere Gesellschaft und mit
ihr auch die famil iären Reali täten augenscheinl ich ver-
ändert.  Zurnindest eine pol i t ische Debatte über die
Frage, ob die derzeit ige Regelung zum gemeinsamen
Sorgerecht nicht miteinander verheirateter Eltern noch
zeitgemäß ist, wäre längst angebracht gewesen.

Die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften
mi t  K indern is t  b innen s ieben Jahren von 550 000 auf
770 000 im Jahr 2005 angewachsen. Inzwischen werden
gut  200 000 Kinder  jähr l ich  n ichtehel ich geboren.  Das
ist fast ein Drit tel al ler in einem Jahr geborenen Kinder!
Auch wenn immer mehr  E l tern  nach der  Gebur t  des K in-
des heiraten oder eine Sorgeerklärung abgeben, wächst
von Jahr zu Jahr die Zahl der Kinder, f i i r  die nur die
Mutter das Sorgerecht hat bzw. bei denen es zu keiner
gemeinsamen Sorgeerklärung gekommen ist,  aus wel-
chen Gründen auch immer. Diese Entwicklungen ver-
weisen al lerdings auch auf eine Gerechtigkeitsl t icke. Es
ist an der Zeit,  sie zu schl ießen.

Es zeichnet sich doch ab, dass eine wesentl iche An-
nahme des Bundesverfassungsgerichts in dieser Pau-
schali tät offensichtl ich nicht Bestand haben kann: Wenn

(B) die Mutter die Abgabe der Sorgeerklärung verweigert,
mag dies oftmals daran l iegen, dass sie denkt, dass dies
das Beste für das Kind ist.  In vielen Fäl len mag dies
auch r icht ig sein. Aber eben nicht immer! Die Gründe,
aus denen es nicht zu einer gemeinsamen Sorgeerklä-
rung kommt, sind vielf t i l t ig. Wir können nicht davon
ausgehen. dass das Kindeswohl bei der nrütterl ichen
Entscheidung immer im Vordergrund steht. Zahlreiche
Experlen bestät igen, dass sich aus der Annahme, das
Kindeswohl würde von den Müttern imrner vorrangig
berücksichtigt,  kein gesetzl ich veftretbarer Regelmecha-
n ismus ab le i ten lässt .  E ine immer größer  werdende Zahl
an Vätern und Kindern ist betroffen von dieser Gerech-
t igkeitslücke. Sie wird auch nicht beseit igt werden, so-
lange wir als Gesetzgeber nicht handeln.

Auch wenn es immer noch an einer umfassenden Da-
tengrundlage mangelt,  sprechen die meisten Gründe da-
für, dass das gemeinsame elterl iche Sorgerecht dem Kin-
deswohl am ehesten entspricht. Auch deswegen haberr
wir die gemeinsame elterl iche Verantwortung bei den
Geschiedenen schon 1998 zum Regelfall erklärt. Es ist
nicht angemessen, dass bei nichtverheirateten Eltern der
Vater nicht einnral mehr eine Möglichkeit hat, das Veto
der Mufter von einer neutralen Instanz überprüfen zu las-
sen. Väter, die Verantwortung für ihr Kind übernehmen
wollen und sich bisher engagiert an der Erziehung betei-
l igt haben, dürfen nicht länger aufgrund einer pauscha-
l ierenden Re.qelung ausgegrenzt werden.

In unserem Antrag fordern wir daher, dass die Fami-
l iengerichte unter speziel len Voraussetzungen über den

konkreten Einze l fa l l  entscheiden so l len.  Z ie l  muss es (C)
sein, eine neue Balance zwischen dem Wohl und Inte-
resse des Kindes und beiden Eltern zu f inden. Unser
Vorschlag würde dem Recht des Kindes auf beide Eltern
mehr Geltung verschaffen. Es würde die Rechtsschutz-
und damit die Gerechtigkeitslücke f i i r  die Väter schl ie-
ßen, und es würde dem Grundgedanken der UN-Kinder-
rechtskonvention gerecht.

Eine moderne und zeitgemäße Famil ienpoli t ik kann
sich dem Problem nicht verschl ießen, dass die derzeit ige
Regelung in speziel len Fal lkonstel lat ionen die Ausgren-
zung von verantworlungsbewussten Vätern fordert. Dies
steht aktuel len Entwicklungen wie der wachsenden Inan-
spruchnahme des Elterngeldes von Vätern diametral ent-
gegen.

Die öffentl iche Aufmerksamkeit und Sensibi l i tat f i i r
die Rahmenbedingungen, unter denen Kinder aufuach-
sen und unter denen Eltern ihrer Verantwortung gerecht
werden, war selten so groß wie derzeit .  Die Vereinbar-
ke i t  von Fami l ie  ur rd  Beruf  is t  a ls  Schlüsse lprob lem
ident i f iz ier t  worden.  Das El terngeld  und der  Ausbau der
Bet reuungsangebote s ind log ische Konsequenzen.  Mi t
der Reform des Unterhaltsrechts wurde das Famil ien-
recht den aktuel len Gegebenheiten jüngst weiter ange-
passt. Die Reform des Sorgerechts f i i r  die Nichtverheira-
teten ist ein wesentl icher weiterer Schrit t .  Es ist an der
Zeit,  diesen Schrit t  zu gehen.

Schon Anfang 2003 hat das Bundesverfassungsge-
richt dem Gesetzgeber klar und unmissverständl ich ei-
nen Auftrag ertei l t .  Es kam zu dem Ergebnis, dass die
derzeit ige Regelung zwar verfassungsgemäß ist,  der Ge- (D)
setzgeber aber zu beobachten und zu prüfen hat, ob die
Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben, den
realen Gegebenheiten auch weiterhin entsprechen. Für
uns ist nicht erkennbar, dass die Bundesregierung bzw.
die Große Koali t ion ihre Hausaufgaben gemacht hat.

Im Juni  le tz ten Jahres haben wi r  d ie  Bundesreg ierung
gefragt, was aus dem Prüfar,rf trag geworden ist.  Sie kön-
nen d ies unter  der  Drucksachennummer I  615852 gerne
nachlesen. Die Antwort der Br"rndesregierung lautet auf
den Punkt  gebracht :  Das Bundesmin is ter ium der  Just iz
prüft,  ob und wie Väter, die rnit  der Mutter des gemein-
samen Kindes nicht verheiratet sind, stärker an der elter-
l ichen Sorge betei l igt werden können. Bei dieser vielver-
sprechenden Antworl ist es dann aber auch geblieben.
Die sichtbaren Aktivi täten, mit denen das BMJ dem
Prüfauftrag bisher nachgekornmen ist,  zeugen nicht ge-
rade von einer engagierten und verantwortungsbewuss-
ten Wahmehmung dieser Aufgabe. Auf die meisten der
von uns gestel l ten Fragen konnte die Bundesregierung
keine Antwort geben. Forschungsergebnisse: Fehlan-
zeiget.

Im Apri l  dieses Jahres hat der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte eine Klage zum $ 1626 a ange-
nommen.  Wir  dür fen gespannt  se in ,  w ie  s ich d ie  Bun-
desregierung dort zu verteidigen gedenkt. Die grüne
Bundestagsfraktion ist den Anliegen des Verfassungsge-
richts gerecht geworden. Mit unserem Antrag legen wir
das vor ,  was s ich a ls  zwingende Konsequenz erg ib t :  e ine
moderate Öffnung der jetzigen Regelung f i i r  die Väter.
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(A) Brigitte Zypries, Bundesministerin der Justiz. Kin-
der haben ein Recht auf beide Eltern - unabhängig da-
von, ob ihre Eltern miteinander verheiratet sind oder
nicht. Ich bin überzeugt davon, dass es ftr  ein Kind arn
al lerbesten ist,  wenn beide Eltern präsent sind und wich-
t ige Angelegenheiten des Kindes gemeinsarn entschei-
den.  A l lerd ings dür fen wi r  n icht  d ie  Augen davor  ver -
sch l ießen,  dass n icht  a l le  E l tern  in  der  Lage s ind,  in  dem
dafi ir  notwendigen Umfang zu kooperieren.

Mit der Kindschaftsrechtsreforrn von 1998 hat der
Gesetzgeber nicht miteinander verheirateten Paaren erst-
mals  d ie  Mögl ichke i t  gegeben,  d ie  e l ter l iche Sorge ge-
meinsam auszul iben. Der Gesetzgeber hat darnit  aner-
kannt, dass inzwischen viele Paare ohne Trauschein
zusammenleben und s ich gemeinsam um ihre K inder
kümmern. Al lerdings musste der Gesetzgeber dabei
auch eine Tatsache berücksichtigen, die iclr  f i i r  sehr
wichtig halte: Viele der nichtverheirateten Paare leben
nicht oder nicht auf Dauer in einer stabi len Beziehung,
sondern auch in f lüchtigen oder instabi len Beziehungen.
Nach einer Studie zur Lebenslage nichtehelicher Kinder,
die zur Vorbereitung der Kindschaftsrechtsreform in
Auftrag gegeben worden war. führen nichtverheiratete
Eltern zu Beginn der Schwangerschaft zu 8l Prozent
eine Partnerschaft;  ist das Kind sechs Jahre alt ,  so sind es
noch l7 Prozent. Wir können daher nicht davon ausge-
hen, dass nicht miteinander verheiratete Eltern in jedem
Fall  bereit  und in der Lage sind, zum Wohl des Kindes
zu kooperieren. Würden wir einen Elterntei l  zur gemein-
samen Sorge zwingen, entstünde die Gefahr, dass f i i r  das
Kind wicht ige Entscheidungen durch St re i t igke i ten der

(B) Eltern verzögert oder überhaupt nicht getroff-en werden.
Dies g inge zu lasten des Kindes,  dessen Schutz  das Sor-
gerecht als , ,Pfl ichtrecht" der Eltern in erster Linie dient.
Aus diesern Grund verlangt die gesetzl iche Regelung,
dass die Eltern übereinstimmende Sorgeerklärungen ab-
geben und dadurch ihre Bereitschaft dokumentieren, in
Angelegenheiten des Kindes zu kooperieren.

Ich weiß, dass die bestehende gesetzl iche Regelung
vor al lem vonseiten betroffener Väter vielfach kri t isiert
wird. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2003
den Zeitraum seit dern Inkrafttreten der Regelung noch
für zu kurz gehalten, um das Regelungskonzept infrage
zu stel len. lch f inde, das Bundesverfassungsgericht hat
hier eine sehr überlegte Entscheidung getroffen, indem
es die Regelung des 5s 1626 a BGB f i i r  verfassungskon-
form erklärte und gleichzeit ig den Gesetzgeber ver-
pf l ichtet, die tatsächl iche Entwicklung zu beobachten
und die gesetzl ichen Annahm en zu überprüfen.

Wir haben seit  der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts verschiedene Maßnahmen ergri f fen, un1
diesem Prüfauftrag nachzukontmen, von denen ich Ih-
nen folgende kurz vorstel len möchte: Durch eine Ande-
rung des Achten Buchs Sozialgesetzbuch wird seit  dem
Jahr 2004 die Begrt indung der gemeinsamen Sorge
durch Sorgeerklärung stat ist isch erfasst. Die erhobenen
Statistiken zeigen, dass etwa 45 Prozent der nicht mit-
einander verheirateten Eltern die gemeinsame Sorge
durch Sorgeerklärungen begründen. Dies bedeutet, dass
das Rechtsinst i tut der Sorgeerklärung zu einem großen
Teil  gut angenommen wird. Andererseits geben immer-

hin mehr als die Hälfte der nichtverheirateten Eltern
keine Sorgeerklärungen ab. Diese Zaltlen sind aber nur
bedingt aussagekräft ig. Wir kennen nicht die Gründe da-
für, warum viele Eltem keine Sorgeerklärungen abge-
ben. Einige dieser Eltern dürften geheiratet, andere wie-
derum nie zusammengelebt haben.

Um die Hintergründe näher zu beleuchten, hat das
Bundesmin is ter ium der  Just iz  e ine Prax isbef ragung be i
Rechtsanwälten und Jugendämtern durchgefi ihrt.  Diese
Befragung hat ein vielschichtiges Bi ld ergeben und ge-
zeigt, dass hierzu eine rvissenschaft l ichen Ansprüchen
genügende ernp i r ische Untersuchung er forder l ich  is t .  Ich
derrke.  dass d ie  RegelLrng des $ 1626 a BGB nun -  zehn
Jahre nach lnkrafttreten des Kindschaftsrechtsreformge-
setzes - hinreichend gesel lschaft l ich verankert und er-
probt ist,  um sie auf den Prüfstand einer umfassenden
wissenschaft l ichen Untersuchung zu stel len. Auf der
Grundlage ihrer Ergebnisse kann dann entschieden wer-
den, ob und gegebenenfal ls wie Väter künft ig stärker an
der gemeinsamen Sorge betei l igt werden sol len. Vor Ab-
schluss dieser Untersuchung sehe ich keinen gesetzgebe-
rischen Hand Iungsbedarf.

Anlhge 7

Zu Protokol l  gegebene Rede

zur  Beratung:

Antrag: Menschenrechtslage in Tibet ver-
bessern

Beschlussempfehlung und Ber icht :  Fest -
nahme des ch ines ischen Diss identen Hu J ia

Entschl ießung des Europäischen Parlaments
vom 17.  Januar  2008 zur  Inhaf t ierung des
chinesischen Bürgerrechtlers Hu Jia

(Zusatztagesordhungspunkte 8 und 9)

Michael Leutert (DIE LINKE) Die Menschen-
rechts lage in  der  Volksrepubl ik  China im Al lgemeinen,
in Tibet irn Besonderen, ist völ l ig zu Recht immer wie-
der Thema in der pol i t ischen Öffentl ichkeit und daher
auch im Bundestag. In China f inden Modernisierungen
von Staat und Gesellschaft statt ,  die immer mehr deut-
l ich  machen,  dass menschenrecht l iche Mindestnormen
unzure ichend er f i i l l t  s ind.  D ie  B indung s taat l ichen Han-
delns an Menschenrechtsnormen is t  e ine notwendiee Be-
d ingLrng f i i r  e ine humane Prax is .

S icher ,  der  Bundestag is t  ke in  wissenschaf t l iches
lnsti tut,  in dem an der Erörterung einer sehr überschau-
baren Themen- und Problempalette mit viel Zeit  und Er-
kenntnisorientierung gearbeitet werden kann. Aber das
heißt f i i r  uns nicht, dass wir uns unbeeindruckt von
Sachkenntnis auf schwierige Probleme werfen dürfen,
was ja  auch Folgen haben so l l  f i i r  po l i t isches Handeln.
Die FDP erf i j l l t  in ihrem hier vorl iegenden Antrag die
Kenntnisanforderungen nicht. Woher wissen Sie eigent-
l ich, dass das Vorgehen der chinesischen Sicherheits-
kräfte in Tibet nach dem Gewaltausbruch in Tibet unan-
semessen war? Als es noch eine Presseöffentl ichkeit

(c)

( D )


